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NStZ 2011, 310Nack, Park, Brauneisen: Gesetzesvorschlag
der Bundesrechtsanwaltskammer zur Verbes-
serung der Wahrheitsfindung im Strafverfah-
ren durch den verstärkten Einsatz von Bild-
und Tontechnik

Gesetzesvorschlag der Bundesrechtsanwaltskammer zur Verbesserung der
Wahrheitsfindung im Strafverfahren durch den verstärkten Einsatz von
Bild- und Tontechnik

Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof Armin Nack, Rechtsanwalt Prof. Dr. Tido Park, Mi-
nisterialdirigent Achim Brauneisen

Den neuzeitlichen Verfahrensordnungen aller Kulturstaaten liegt das Bestreben zugrunde, im
Strafprozess eine möglichst wahre, also mit der Wirklichkeit übereinstimmende, Sachverhalts-
feststellung als Entscheidungsgrundlage zu erarbeiten . Die Ermittlung des wahren Sachver-
halts, ohne den das materielle Schuldprinzip nicht verwirklicht werden kann, gilt als das zentra-
le Anliegen der Strafrechtspflege. Dabei erweist sich die traditionelle Art und Weise der Auf-
zeichnung von Zeugen- und Beschuldigtenaussagen im schriftlichen Vernehmungsprotokoll von
je her als eine Schwachstelle , wenn es darum geht, diesem Ziel möglichst nahe zu kommen.
Deshalb belasten Auseinandersetzungen über den Inhalt und die Authentizität von Protokollin-
halten das Strafverfahren vielfach und ziehen es in die Länge. Fehleranfällig sind auch Protokol-
le der tatrichterlichen Hauptverhandlung (§ 273 StPO) mit der Folge, dass das Revisionsverfah-
ren mit unnötigem Streit über behauptete Verfahrensfehler belastet wird. Die Möglichkeit der
Protokollberichtigung – nunmehr auch zum Nachteil des Beschwerdeführers  – löst diese
Schwierigkeiten nur unzureichend.

Ein naheliegendes Mittel, den Problemen abzuhelfen, ist der verstärkte Einsatz von Bild-Ton-
Aufzeichnungen zur Dokumentation. Die Strafprozessordnung sieht diese Möglichkeit bislang in
begrenztem Umfang vor. Soweit die Praxis davon Gebrauch macht, können die Erfahrungen als
positiv bezeichnet werden.

Die Bundesrechtsanwaltskammer hat den Rechtspolitikern in Bund und Ländern im Februar
2010 den Entwurf eines „Gesetzes zur Verbesserung der Wahrheitsfindung im Strafverfahren
durch verstärkten Einsatz von Bild-Ton-Technik” vorgelegt . Der Vorschlag verfolgt eine Erwei-
terung des Einsatzes der Videodokumentation im Strafprozess unter Wahrung der bewährten
Prinzipien der Hauptverhandlung, insbesondere des Unmittelbarkeitsprinzips und des Mündlich-
keitsprinzips, ebenso wie des Rekonstruktionsverbots im Revisionsverfahren. Der vorliegende
Beitrag will den Vorschlag in seinen wesentlichen Eckpunkten vorstellen und zugleich die
rechtspolitische Diskussion um die Frage neu eröffnen, wie eine seit vielen Jahren auf der Hand
liegende Problematik gelöst werden kann.

I. Videodokumentation von Vernehmungen im Ermittlungsverfahren

Die Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren (RiStBV) schreiben in Absatz 2
der Nr. 45 (Form der Vernehmung und Niederschrift) für die Beschuldigtenvernehmung vor:

„Für bedeutsame Teile der Vernehmung empfiehlt es sich, Fragen, Vorhalte und Antworten
möglichst wörtlich in die Niederschrift aufzunehmen. Legt der Beschuldigte ein Geständnis ab,
so sind die Einzelheiten der Tat möglichst mit seinen eigenen Worten wiederzugeben.”
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Dem liegt die kriminalistische Erfahrung zugrunde, dass die Vernehmung – nicht nur des Be-
schuldigten, auch des Zeugen – ein gemeinsamer Rekonstruktionsprozess ist, bei dem Verneh-
mer und Vernommener den Tathergang gemeinsam quasi „aushandeln” . Die Art der Fragestel-
lung und des Vorhalts kann die Antwort beeinflussen; deshalb sollten sie im Wortlaut dokumen-
tiert werden. Ebenso wichtig ist, die Antwort des Vernommenen in dessen eigenen Worten wie-
derzugeben. Nur so lässt sich zuverlässig beurteilen, was die Auskunftsperson tatsächlich be-
kundet hat und was sie aus eigenem Wissen bekunden kann.

Nack, Park, Brauneisen: Gesetzesvorschlag der Bundesrechtsanwaltskammer zur
Verbesserung der Wahrheitsfindung im Strafverfahren durch den verstärkten Einsatz von
Bild- und Tontechnik (NStZ 2011, 310)

Eine Tageszeitung  berichtete kürzlich über die Beweisaufnahme wegen des Todes von Dominik
Brunner im sog. „Münchener S-Bahn-Mord-Prozess” vor dem LG München I wie folgt:

„Unterdessen geht die Beweisaufnahme sehr mühsam voran, was auch daran liegt, dass die zu-
nächst gehörten 2 Zeugen, die 16 und 13 Jahre alten Geschwister Vera B und Rafael B zwar
Deutsch sprechen, aber auch häufig auf eine Übersetzerin zurückgreifen. Bei der polizeilichen
Vernehmung von beiden wurde das Sprachproblem durch die Anwesenheit eines der Fremd-
sprache mäßig mächtigen Polizisten ausgeglichen. Vor Gericht jedoch bringt das Polizeiprotokoll
die Zeugen oft in Schwierigkeiten. Vera B sieht sich in Widersprüche verwickelt, weil sie gese-
hen haben will, dass 2 Täter, der eine mehr, der andere weniger, ‚blindlings’, auf das am Boden
liegende Opfer eintraten: ,Bis zu 20-mal’. Die Verteidigung interessiert sich besonders für das
Wort ‚blindlings’, welches, wie sich herausstellt, auch heute noch nicht zum aktiven Wortschatz
der Zeugin gehört. Auch hat sich in der Rückschau die Frequenz der ‚Schläge’ verringert: ‚Fünf-
bis achtmal’, sagt V könnten es gewesen sein.”

Ob die Schilderung des Journalisten zutrifft, kann und soll hier nicht beantwortet werden. Unge-
achtet hiervon trifft die im Zeitungsartikel angesprochene allgemeine Frage der Authentizität
von Vernehmungsniederschriften aber den Kern der Problematik, die der Vorschlag der BRAK
aufgreift: Die Zuverlässigkeit der Dokumentation von Vernehmungen, sowohl von Beschuldig-
ten wie von Zeugen. Zu Fehlerquellen, die in der Person der Auskunftsperson liegen, kommen
solche in der Vernehmungstechnik sowie namentlich Übermittlungsfehler bei der Entgegennah-
me und der Niederschrift der Aussage . Es darf als allgemeinkundig gelten, dass die Wiederga-
be einer Aussage durch den Vernehmenden oder den Protokollführer misslingen kann . Dass
dieses die Wahrheitsfindung im Strafverfahren nachteilig beeinflussen kann, bedarf keiner nä-
heren Erläuterung.

Die forensische Erfahrung zeigt, dass vor diesem Hintergrund sowohl der Ablauf als auch der
Inhalt von Beschuldigten- und Zeugenvernehmungen häufig in aufwändiger Weise thematisiert
werden und für Kontroversen zwischen den Verfahrensbeteiligten sorgen. Ausgetragen werden
die Konflikte vor allem in der Hauptverhandlung. Deshalb besteht ein grundlegendes Bedürfnis
nach einer Dokumentation von entscheidungserheblichen Vernehmungen, die für alle Verfah-
rensbeteiligten eine möglichst hohe Richtigkeitsgewähr bietet.

Die Qualität der Dokumentation hängt maßgeblich vom Stand der Technik ab. So nützlich die
schriftliche Protokollierung als Mittel der Dokumentation getätigter Aussagen auch ist, so liegt
ihre Achillesferse doch darin, dass sie die Richtigkeit ihres Inhalts nicht zu verbürgen vermag.
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Denn dass etwas aufgeschrieben ist, bedeutet eben noch lange nicht, dass es auch so bekundet
worden ist und von der Auskunftsperson auch bekundet werden konnte. Während die Präzision
bei der Erhebung und Dokumentation von Sachbeweisen immer weiter zunimmt, gilt dies für
den Personalbeweis nicht in gleichem Maße.

Die Probleme, die allein aus der herkömmlichen Art und Weise der Dokumentation in Form ei-
nes schriftlichen Vernehmungsprotokolls resultieren, können weitgehend durch den Einsatz in-
novativer Dokumentationstechniken ausgeräumt werden . Anders als in einigen anderen
Rechtsordnungen  wird hiervon bisher im deutschen Strafprozess bei Beschuldigtenverneh-
mungen eher selten – und bei Zeugenvernehmungen zumeist nur in den Fällen des mit dem
Zeugenschutzgesetz im Jahr 1998  in die Strafprozessordnung eingefügten § 58a StPO Ge-
brauch gemacht.

Der Gesetzesvorschlag der BRAK zielt darauf ab, die Aufzeichnung von Vernehmungen mittels
Videotechnik auszuweiten und bei gravierenden Vorwürfen in den Fällen der notwendigen Ver-
teidigung (§ 140 StPO) zu einem im Grundsatz verpflichtenden Instrument der Dokumentation
im Strafverfahren auszugestalten. Er sieht hierzu vor, den Anwendungsbereich der nach gelten-
dem Recht in § 58a StPO bereits vorgesehenen Aufzeichnung von Zeugenvernehmungen im Er-
mittlungsverfahren auf Bild-Ton-Träger  zu erweitern. Zugleich werden erstmalig Regelungen
für diese Form der Aufzeichnung bei Beschuldigtenvernehmungen geschaffen. Um einen über-
mäßigen Aufwand zu vermeiden und begrenzten Ressourcen Rechnung zu tragen, wird davon
abgesehen, die Videodokumentation für alle Beschuldigten- und Zeugenvernehmungen als ver-
bindlich vorzuschreiben. Vielmehr werden sachgerechte Differenzierungen vorgenommen, die
sich aus den im Folgenden lediglich kursorisch skizzierten Eckpunkten ergeben:

(1) Für den Zeugenbeweis knüpft der Gesetzesentwurf zunächst an die bestehende Regelung
des § 58a StPO an, die in ihrem Satz 1 vorsieht, dass Zeugenvernehmungen (generell) auf Bild-
Ton-Träger aufgezeichnet werden dürfen, und darüber hinaus in ihrem Satz 2 eine Sollbestim-
mung für die Videoaufzeichnung in bestimmten Konstellationen, insbesondere bei der Verneh-
mung besonders schutzwürdiger Zeugen, vornehmlich von kindlichen Tatopfern, enthält. Den
bestehenden Regelungsansatz aufgreifend dehnt der Vorschlag den Anwendungsbereich der
Sollbestimmung in § 58a I 2 StPO aus und will zudem für Zeugenaussagen, die für das Verfah-
ren besonders wichtig sind, die Pflicht zur Videoaufzeichnung einführen.

In diesem Sinne soll die Aussage von (potentiell) maßgeblichen Zeugen in Fällen, in denen ab-
zusehen ist, dass im gerichtlichen Verfahren die Mitwirkung eines Verteidigers nach § 140 I
oder II StPO notwendig sein wird, auf Bild-Ton-Träger aufgezeichnet werden (§ 58a I 2 Nr. 3
StPO-E). Ist absehbar, dass der Aussage eines einzigen Zeugen für die Schuldfrage ausschlag-
gebende Bedeutung zukommen wird, sei es zur Überführung des Beschuldigten (Aussage-ge-
gen-Aussage-Konstellation), sei es zu dessen Entlastung, muss die Vernehmung des Zeugen
zwingend auf Bild-Ton-Träger aufgezeichnet werden, sofern davon auszugehen ist, dass es sich
um einen Fall notwendiger Verteidigung handelt (§ 58a I 3 StPO-E).

Als Grenzziehung für das Eingreifen der Soll- bzw. Muss-Vorschrift wird eine Parallele zur Rege-
lung des § 141 III 2 StPO gezogen, wo für die Verteidigerbestellung im Vorverfahren schon de
lege lata auf eine Prognose (des Staatsanwalts) darüber abgestellt wird, ob in dem gerichtlichen
Verfahren die Mitwirkung eines Verteidigers nach § 140 I oder II StPO notwendig sein wird. Für
die
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Nack, Park, Brauneisen: Gesetzesvorschlag der Bundesrechtsanwaltskammer zur
Verbesserung der Wahrheitsfindung im Strafverfahren durch den verstärkten Einsatz von
Bild- und Tontechnik (NStZ 2011, 310)

Prognoseentscheidung ist auf den Erkenntnishorizont im Zeitpunkt der Vernehmung abzustel-
len. Will der polizeiliche Ermittlungsbeamte in Grenzfällen von der Aufzeichnung auf Bild-Ton-
Träger absehen, hat er die Entscheidung des zuständigen Staatsanwalts einzuholen (Rechtsge-
danke von Nr. 3 II RiStBV).

Soweit für den Anwendungsbereich der obligatorischen Vorschrift des § 58a II 3 StPO-E auf das
Merkmal der „ausschlaggebenden Bedeutung” der Aussage abgestellt wird, greift der Entwurf
auf die entsprechende Formulierung zur Vereidigung in § 59 I 1 StPO zurück. Ausschlaggeben-
de Bedeutung hat die Aussage, wenn sie für eine entscheidungserhebliche Tatsache das alleini-
ge Beweismittel oder bei der Beweiswürdigung das „Zünglein an der Waage” ist – gleichgültig,
ob sie be- oder entlastend wirkt .

(2) Für die Vernehmung des Beschuldigten im Ermittlungsverfahren sieht der Vorschlag zu-
nächst eine Ergänzung von § 136 StPO vor, mit der ausdrücklich klargestellt wird, dass jede
Beschuldigtenvernehmung mittels Aufzeichnung auf Bild-Ton-Träger dokumentiert werden darf
(§ 136 IV 1 StPO-E). Die Entscheidung hierüber trifft die Vernehmungsperson nach Ermessen.

Weitergehend müssen Vernehmungen des Beschuldigten auf Bild-Ton-Träger aufgezeichnet
werden, wenn abzusehen ist, dass in dem gerichtlichen Verfahren die Mitwirkung eines Verteidi-
gers nach § 140 I oder II StPO notwendig sein wird (§ 136 I 2 StPO-E).

(3) Soweit nach diesen Maßgaben die audiovisuelle Aufzeichnung einer Vernehmung erfolgen
kann, soll oder muss, sieht der Vorschlag eine Sicherung der Verfahrensvorschriften vor, indem
bestimmt wird, dass die Vernehmungspersonen am Ende der Vernehmung erklären müssen,
dass mit dem Beschuldigten bzw. mit dem Zeugen außerhalb der Bild-Ton-Aufzeichnung keine
Gespräche über den Vernehmungsgegenstand stattgefunden haben. Wurden derartige Gesprä-
che geführt, ist deren wesentlicher Inhalt wiederzugeben. Der Beschuldigte erhält Gelegenheit,
sich zu der Erklärung der Vernehmungsbeamten zu äußern. Alle Erklärungen insoweit sind
ebenfalls audiovisuell zu dokumentieren (§§ 58a II, 136 V StPO-E).

(4) Ein etwaiger Verstoß gegen die gesetzlichen Vorgaben zur Bild-Ton-Aufzeichnung ist vom
Gericht im Rahmen der freien Beweiswürdigung nach § 261 StPO zu berücksichtigen. Um Wer-
tungswidersprüche mit den Folgen von Verstößen gegen sonstige Verfahrensvorschriften zu
vermeiden, wird von der Bestimmung eines gesetzlichen Beweisverwertungsverbots bei belas-
tenden Aussagen abgesehen. Im Rahmen der freien Beweiswürdigung ist vom Richter allerdings
zu beachten, dass der Beweiswert des Vernehmungsergebnisses bei einer nicht auf Bild-Ton-
Träger aufgezeichneten belastenden Aussage grundsätzlich gemindert ist .

(5) Alle neuen Regelungen zur Video-Aufzeichnung gelten für Vernehmungen durch Polizei und
Staatsanwaltschaft ebenso wie für Vernehmungen durch den Richter. Soweit eine Pflicht zur
Bild-Ton-Aufzeichnung eingeführt wird, besteht sie im Übrigen unabhängig davon, ob ein Ver-
teidiger bei der Vernehmung anwesend ist oder nicht.

(6) Für sämtliche Vernehmungen gilt: Das schriftliche Vernehmungsprotokoll bleibt – wie dies
im Anwendungsbereich der nach § 58a StPO aktuell geltenden Regelung für Videovernehmun-
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gen der Fall ist und praktiziert wird – beibehalten wie bisher, einschließlich seiner Verwertbar-
keit nach §§ 250ff. StPO. Die Verfahrensbeteiligten haben einen Anspruch auf Aushändigung
einer Kopie der Videoaufzeichnung, nicht jedoch einen Anspruch auf Verschriftung.

Widerspricht der vernommene Beschuldigte bzw. Zeuge der Überlassung einer Kopie der Auf-
zeichnung, bleibt das Recht des anwaltlichen Vertreters des Nebenklägers, des Bevollmächtig-
ten des Verletzten sowie des nicht verteidigten Beschuldigten zur Einsichtnahme in die Auf-
zeichnung zum Schutz der Persönlichkeitsrechte des Vernommenen auf die Besichtigung der
Aufzeichnung bei der Staatsanwaltschaft und die Überlassung des schriftlichen Vernehmungs-
Protokolls beschränkt (§ 58a IV StPO-E). Um die Waffengleichheit zwischen Staatsanwaltschaft
und Verteidigung zu gewährleisten, wird von einer entsprechenden Einschränkung des Akten-
einsichtsrechts des Verteidigers abgesehen. Dem Verteidiger ist auch im Falle eines Wider-
spruchs des Vernommenen eine Kopie der Bild-Ton-Aufzeichnung im Rahmen des ihm nach §
147 StPO zustehenden Akteneinsichtsrechts zu überlassen.

(7) Der Inhalt einer auf Bild-Ton-Träger aufgezeichneten Zeugenvernehmung wird nach Maßga-
be des § 255a StPO durch Vorführung in die Hauptverhandlung eingeführt. Ein auf Bild-Ton-
Träger aufgezeichnetes Geständnis des Beschuldigten kann entsprechend den Regeln für Ge-
ständnisse in richterlichen Vernehmungsprotokollen (§ 254 StPO) durch Vorführung der Auf-
zeichnung in die Hauptverhandlung eingeführt werden (§ 254 III StPO-E).

Man kann erwarten, dass künftig über das Einverständnis der Verfahrensbeteiligten in einer
nennenswerten Zahl von Fällen in der Hauptverhandlung von der die Vernehmung des Zeugen
ersetzenden Vorführung der Bild-Ton-Aufzeichnung Gebrauch gemacht wird (§ 255a I i.V.m. §
251 II Nr. 3 StPO). Die Videoaufzeichnung kann auf diese Weise besonders auch opferschützen-
de Wirkung entfalten.

Mit Fug und Recht kann über die Frage der konkreten Ausgestaltung und der Reichweite der
Dokumentation mittels moderner Technik gestritten werden. Der Kostenaspekt für die erforder-
liche technische Ausstattung dürfte dabei angesichts eines rasanten Fortschritts auf techni-
schem Gebiet als Argument zunehmend in den Hintergrund treten. Umso mehr gewinnt an Be-
deutung, dass der teilweise tagelange Streit im Rahmen von Hauptverhandlungen um den Ein-
stieg in die Vernehmung (Belehrung ja-nein, wie-wo, vollständig-unvollständig) und deren In-
halt einfacher zu entscheiden ist, weil die Tatsachengrundlage – das was passiert ist – klar wäre
und „nur” juristische Fragen der Verwertbarkeit abschließend zu beantworten sind . Als Folge
hieraus dürften sich spürbare Einsparungen an Personal- und Reisekosten ergeben, weil die Ein-
vernahme von Polizeibeamten, Staatsanwälten und Richtern über das Zustandekommen und
den Ablauf von Vernehmungen in der Hauptverhandlung in zahlreichen Verfahren entbehrlich
wird. Die über Jahrzehnte hinweg von Polizeiseite geführte Klage, Polizeibeamte würden einen
erheblichen Teil ihrer Arbeitszeit auf das (unnötige) Warten auf Gerichtsfluren verwenden, dürf-
te im Falle der Realisierung des Vorschlags weitgehend obsolet sein.

Artkämper hat in einem Exkurs über den „Einfluss der Dokumentation einer polizeilichen Be-
schuldigtenvernehmung auf deren Transfer in die Hauptverhandlung” mit der Zielrichtung auf
polizeiliche Vernehmungsbeamte den folgenden Befund und Appell geäußert, dem nicht viel hin-
zuzufügen ist :

Nack, Park, Brauneisen: Gesetzesvorschlag der Bundesrechtsanwaltskammer zur
Verbesserung der Wahrheitsfindung im Strafverfahren durch den verstärkten Einsatz von
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Bild- und Tontechnik (NStZ 2011, 310)

„Die jahrzehntelange Zurückhaltung der Kriminalisten gegen Tonband- und Videovernehmun-
gen ist schwer verständlich, es sei denn, es gäbe etwas zu verbergen. Dass das nicht der Fall
ist, sollte auch gerichtlich nachvollziehbar dokumentiert werden.

II. Videoprotokoll der tatrichterlichen Hauptverhandlung vor dem LG und dem OLG in
Strafsachen

Immer wieder wurde in der Vergangenheit besonders von Strafverteidigern beklagt, dass sich
der Standard der Dokumentation im deutschen Strafverfahren in den erstinstanzlichen Verfah-
ren vor den Land- und Oberlandesgerichten, gemessen an den vorhandenen technischen Mög-
lichkeiten, auf in vielerlei Hinsicht primitivem Standard bewegt . Vorschläge, dem abzuhelfen,
hat es in der Vergangenheit bereits immer wieder gegeben . Die heftige Diskussion  um die
Entscheidung des Großen Senats des BGH zur Protokollberichtigung zum Nachteil des Be-
schwerdeführers , die vom BVerfG  gebilligt wurde, belebt die Forderung nach einer verlässli-
chen Dokumentation der Hauptverhandlung mittels innovativer Technik erneut und verstärkt
die Dringlichkeit des Anliegens.

Zweck des schriftlichen Hauptverhandlungsprotokolls der tatrichterlichen Hauptverhandlung in
Strafsachen nach §§ 271ff. StPO ist die zuverlässige Dokumentation des Gangs der Hauptver-
handlung und der Beachtung der wesentlichen Förmlichkeiten (§ 273 StPO). An diese Form der
Dokumentation knüpft die von § 274 StPO fingierte Beweiskraft in Form einer Beweisregel für
die Beachtung der wesentlichen Förmlichkeiten an. Die Beweiskraft des schriftlichen Hauptver-
handlungsprotokolls entsprach dabei zu vordigitalen Zeiten dem damaligen Stand der Doku-
mentationstechnik. Regelmäßig war das Protokoll noch kurz, weil die Hauptverhandlungen
kaum länger als einen Tag dauerten und nur wenige Förmlichkeiten zu beachten waren. Das
schriftliche Protokoll konnte unter diesen Voraussetzungen den Gang der Hauptverhandlung
noch zuverlässig dokumentieren.

Heute dauern die erstinstanzlichen tatrichterlichen Hauptverhandlungen vor dem LG und dem
OLG oft zahlreiche Tage, und auch die Verfahrensvorgänge sind komplexer. Das hat zur Folge,
dass das oftmals viele Seiten umfassende, schriftliche Hauptverhandlungsprotokoll fehleranfäl-
lig ist, ja fast sein muss . Hinzu kommt, dass nach der Rechtsprechung zunehmend mehr
Förmlichkeiten protokolliert werden müssen – genannt seien nur die Hinweispflichten. Eine ge-
setzliche Protokollierungspflicht besteht nunmehr auch für die näheren Umstände einer Ver-
ständigung im Strafverfahren (vgl. § 273 I 2, Ia StPO); sie unterliegen der revisionsgerichtli-
chen Kontrolle.

Die von der Rechtsprechung entwickelte Möglichkeit der Protokollberichtigung ist unzureichend
geeignet, das Problem der Fehleranfälligkeit zu lösen, weil sie ihrerseits Fehlern zugänglich ist.
Überdies bringt sie häufig zeitaufwändige Erhebungen und ggf. Auseinandersetzungen zwischen
den Verfahrensbeteiligten mit sich.

Der heutige Stand der Technik ermöglicht mit der Videoaufzeichnung eine bessere und zuver-
lässigere Dokumentation des Gangs der Hauptverhandlung, als dies beim (ausschließlich)
schriftlich erstellten Protokoll der Fall ist. Auf diese Weise ist der sichere Nachweis von Verfah-
rensvorgängen in der Hauptverhandlung gewährleistet – nicht nur, aber vor allem bei komple-
xen und lang andauernden Hauptverhandlungen. Der Vorschlag der BRAK zielt darauf ab, die
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technischen Möglichkeiten für die Dokumentation in der Hauptverhandlung zu erschließen. Er
legt die oben genannte Rechtsprechung des BGH zur Protokollberichtigung zugrunde. Die Alter-
native, § 274 StPO zu streichen , mit der Folge, dass das Revisionsgericht gerügte Verfahrens-
vorgänge (anhand des Videoprotokolls) freibeweislich prüfen kann, lehnt der Entwurf als einen
zu weit gehenden Eingriff in das geltende Recht ab. In dem so abgesteckten Rahmen sieht er
die folgenden Änderungen vor:

Die tatrichterliche Hauptverhandlung vor dem LG und dem OLG im ersten Rechtszug wird mit-
tels einer stationären Videokamera aufgezeichnet, dem sog. Videoprotokoll (§ 273 II 1 StPO-E).
Neben dem Videoprotokoll wird das traditionelle schriftliche Hauptverhandlungsprotokoll nach
§§ 271ff. StPO unverändert beibehalten (§ 273 II 1 StPO-E). Die Videoaufzeichnung „läuft
praktisch unauffällig nebenher”; sie wird auch nicht verschriftet.

Gemäß § 2 II JGG gilt die Regelung auch in der Hauptverhandlung gegen Jugendliche und Her-
anwachsende vor der Jugendkammer (§ 41 JGG). Hingegen wird davon abgesehen, das Video-
protokoll auch für die Hauptverhandlung in Strafsachen vor den Amtsgerichten einzuführen. Die
Beschränkung auf tatrichterliche Verfahren vor dem LG und dem OLG hat ihren Grund weniger
– das freilich auch – in der Verfahrensökonomie. Sie ergibt sich vor allem aus dem begrenzten
Prüfungsumfang des Revisionsgerichts.

Das Videoprotokoll hat zwei verfahrensrechtliche Konsequenzen für das Revisionsverfahren:

1. Das Hauptverhandlungsprotokoll kann in Zweifelsfällen durch Rückgriff auf das Videoproto-
koll berichtigt werden.

2. Anhand des Videoprotokolls kann das Revisionsgericht – im Streitfall – den „Tatsachenvor-
trag einer Verfahrensrüge freibeweislich überprüfen. Prüfungsgegenstand sind dabei „die den
Mangel enthaltenden Tatsachen” (§ 344 II 2, 352 I StPO) des Verfahrens vor dem Tatrichter.

Der auf der bisher ständigen Rechtsprechung des BGH  basierende Grundsatz, wonach dem
Revisionsgericht eine Rekonstruktion der tatrichterlichen Beweisaufnahme verwehrt ist (sog.
Rekonstruktionsverbot), bleibt unangetastet. Der Vorschlag erreicht dies durch die Ergänzung
des § 352 I StPO um einen neuen Satz 2, der bestimmt, dass das Videoprotokoll nur zur Über-
prüfung von Mängeln des Verfahrens herangezogen werden kann.

In dieser Ausgestaltung bringt das Videoprotokoll vorrangig 3 praktische Verbesserungen für
das Revisionsverfahren:

1.: Gerügte Verfahrensvorgänge lassen sich im Streitfall authentischer aufklären als bei dem
schriftlichen Hauptverhandlungsprotokoll. 2.: Wegen der Authentizität der Videoaufzeichnung
ist dann freilich kaum noch zu erwarten, dass in einer Verfahrensrüge zu Unrecht behauptet
wird, Förmlichkeiten des Verfahrens seien nicht beachtet worden, bzw. umgekehrt in einer
dienstlichen Erklärung falsch behauptet wird, sie seien beachtet worden. Unnötiger Streit wird
vermieden. 3.: Auch nicht protokollierungspflichtige Verfahrensvorgänge, die aber gleichwohl

Nack, Park, Brauneisen: Gesetzesvorschlag der Bundesrechtsanwaltskammer zur
Verbesserung der Wahrheitsfindung im Strafverfahren durch den verstärkten Einsatz von
Bild- und Tontechnik (NStZ 2011, 310)

für eine Verfahrensrüge relevant sein können, lassen sich rekonstruieren.

Darüber hinaus kann auf das Videoprotokoll bei den folgenden Fallgestaltungen zurückgegriffen
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werden, und es kann dort dann einen zuverlässigeren Beweis erbringen: Zum einen bei tatrich-
terlichen Strafverfahren wegen Aussagedelikten, die in einer anderen Hauptverhandlung began-
gen wurden. Zum anderen können frühere Aussagen von Zeugen und Angeklagten, die diese in
einem anderen Strafverfahren gemacht haben, mit Hilfe des Videoprotokolls – etwa zur Prüfung
der Aussagekonstanz – in der tatrichterlichen Hauptverhandlung rekonstruiert werden. Das ist
nicht nur qualitativ besser, sondern auch verfahrensökonomischer als der Rückgriff auf die Erin-
nerungen der damaligen Vernehmungsperson. Besondere praktische Bedeutung hat dies für in
anderen Strafverfahren getätigte Belastungsaussagen von „kleinen Kronzeugen” i.S.d. § 31
BtMG.

Die Umsetzung des Vorschlags würde die tatrichterlichen Hauptverhandlungen bei den Landge-
richten und den Oberlandesgerichten zweifellos verändern. Mit der Einführung des Videoproto-
kolls wird unmittelbar und dauerhaft dokumentiert, wie die Hauptverhandlung abgelaufen ist.
Der Streit zwischen den Verfahrensbeteiligten darüber, welche Verfahrensvorgänge geschehen
sind, reduziert sich maßgeblich. Dies bringt Transparenz ins Verfahren, bedeutet zugegebener-
maßen für alle Verfahrensbeteiligten aber auch, unter einer laufenden Beobachtung durch Ka-
mera und Mikrofon zu stehen. Dass mancher hierauf spontan ablehnend reagieren wird, ist zu-
nächst verständlich und deshalb vorhersehbar. Dabei wird jedoch zu bedenken sein, ob es das
Wahrheitspostulat nicht gebietet, sich hierauf einzustellen und auf die sich bietenden neuen
technischen Möglichkeiten einzulassen.
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